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Unser Tarmstädter Mitarbeiter schreibt uns:
Es dürfte zweckmäßigsein, vor einer näheren Würdigung der

HkwsÄ,üchlichsten Kmnmerbeschlüsseüber den Hauvtvormischlaa kur:
Uns den großen Unterschied hrnznweisen, der sich, bei den beiden
Nichtigsten Einnahmequellen des Landes zwischenden Etatsjahre :'
1914 mid 1917 ergibt , den Eisenbahnüberfchüssenund den tnreften
Steuererträgnissen . Im Voranschlag für 1914 waren die Ein-

aus der L,essisch-preußisck-en Eisenbahngemeinschastnoch an
17 994 (XX) Rdark veranschlagt worden ; infolge des Krieges abcn

d'as Jahr 1914 mir ein wirklicher Ueberschuß von.
10 045 000 Mark . Ter Verlust dieser nahezu 8 Millionen Mar!

denn auch die Hauvturfache zu dem mrgünstigen StaatSvoran
ichlag für das Jahr 1916, der einen Fehlbetrag von über 4V2 Mil¬
lionen Marl auswies und eine 12prozentige Einkommensteuer
erhöhrurg zur Folge hatte. Daß aber die damaligen Befürchtungen
für ernen weiteren Rückgairg der vornehmlichsten Einnahmequelle
Ar den Staatssäckel nicht zutrasen und die Schwarzseherei mancher
Kreise überhaupt nicht am Platze war , zeigte schon das Jahr 1915,
für welches sich die Eisenbahnüberschüsse bereits wieder aus
15391 000 Mark erhöhter ; in diesem Ueberschußwaren aber noch
nrcht die 23Ai Millionen mit embegr iisen, die nacks der Teilungsziffer
auf den hessischenAnteil aus der bis dahin nicht erfolgten Llb-
rdjrontg mit dem Reich bezüglich der Militärtransporte sich er-
(laben Trotz dieses überraschend günstigen Umfchmmgs war es
aber ridjtig , die für das Etats ja hr 1916 zu erwartenden Eisen
bahneinnahlnen rare mit 17 255 000 Mark einzustellen, und die
Freude war um so größer, als im Einklang mit dem' preußischen
Etat für das Jahr 1917 eine Einnahme von 18 643 000 Mar ? vor¬
gesehen werden tonnte. Durch diese lwhen Eüruahmen kommt nicht
nur die große Steigerung des Eisenbahnverkehrs durch Militär - und
Gütertransporte , sondern, auch die Hebung des allgemeinen wirt-
ichastlichen Verkehrs zum Ausdruck.

Eine ähnlich günstige Entwickelung zeigen auch die Steuer-
Verhältnisse  des Landes . Während sich die ' Einnahme aus
der Ltaatsciukunmeicheuer im Voranschlag für 1914 aus 15 590 000
Matt stellte, berechnete sie sich für das Jahr 1916 unter Zugrunde¬
legung des bisherigen , 1910 erhöhten Steuersatzes von 115 Pro¬
zent <nrs 17 000 000 Mark . Tazu kommen noch die im Vorjahr
bewilligten 12 Prozent Steuererhöhung mit 1 530 000 Mark , so
daß mit einer ivirklichen Einnahme aus der Einkommensteuer von
18 530 000 Mack zu rockmen ist. Für den Slaatsvoranschlag 1917
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Hause etwas geänderten Beschlüsseerledigt wurde. Einen bedeut-
,amen Beschluß faßte die Erste Kammer mich durch die einstimmige
Annahme eines,Antrags Frhrn v. Heyl-Frhr . Riedesel zu Eisenbach,
durch 'welchen die staatliche Verbürgung zweiterHhpo-
theken für  die Herstellung gesunder Kleinwohnungen gesichert
werden soll. So haben die beiden StündckamnErn trotz der ufer¬
losen Etatsdebatten in dein einen Hause doch recht reiche Arbeit
zum Heil des Landes geleistet! <

nur 4 800 000 Mark 'betrug, stieg 1916 einschließlich der fest¬
gesetzten Steuererhöhung von 5 Pfennig für je 1000 Mark Ver¬
mögen auf 5158 000 Mark , während sie im Etat für 1917 auf
5 300 000 Mark berechnet worden ist.

Diese immerhin sehr günstige Entwickelung unserer beiden
Hauptsteuerquellen imb bex  Umstand , daß die Jahresvechnung tro:;
der schweren Kniegszeit ohne Steuererhöhung balanziert werden
komrte, 'war Wohl auch der Hauptgrund , weshalb im neuen Vor¬
anschlag nur wenig Veränderungen in den Ein- imd Ausgaben
oorgenommen wirven , im Gegensatz zum Voranschlag für 1916,
der behufs Herabsetzung der angeforderten 20prozentigen Steuer¬
erhöh,ntgjim 943000 Mack? verbessert kswde. Daß ein annähernd
ähnttche Summe auch diesmal zu ersparen möglich gewesen wäre,
liegt auf der Hand ; so wären allein schon beim ^ p. 3 Weinbau¬
domänen über 400 000 Mark zu erzielen gewesen, denn die „Ein¬
nahme ausverkausten Weinen" ist hier für das Etatsjahr 1917 mit
200 000 Mari eingestellt, wälnend die zweitägige Frühjahrs -Wein-
Versteigerung in der vorigen Woche allein die enorme Summe von
622 000 Mark ergeben hat, die durch eine von Fachmännern,
dringend empfohlene, weitere Abstoß,mg von 1915er Gewächsen,
von denen noch mehrere hundert Halbstück in den Kellereien liegen,
leicht auf rund eine Million Mar ? zu bringen gewesen wäre. Auch
beim Kapitel Forst - und Kameraldomänen wäre eine ganz be¬
trächtliche höhere Summe aus den Holz Verkäufen zu erzielen
gewesen, wenn sich eine stärkere Holzfällung hätte durchführen
lassen. Es i \t [eit dem Jahre 1901 der Fällungsetat der staatlichen
Waldungen noch me so gering gAoesen, wie im .Jahre 1916

Durchschnitt 'wurden bis dahin jährlich 431 009 Festmeter Holz
gewonnen : ,n den Jahren 1915 und 1916 aber 120000 Festmcttr
weniger und für 1917 sind wieder 50 000 Festmeter fällungsreifes
.Holz weniger , vorgesehen, in Summa 170 000 Festmeter Im
Finanzausschuß der Zlveiten Kammer wurde sie sogar auf 200 000
Festmeter berechnet,, die bei den jetzigen hol>en Holzpreisen,
von etwa 15 Mar ? sur den Festmeter ein Millionen -Kapilal be¬
deuten. Die Erste Kammer hat denn auch einsttmmig eine Ent¬
schließung gefaßt , Gr-oßh. Regierung zu ersuchen, aus den Mehr¬
einnahmen , die sich bei der künftigen Fällung der seit 1915 ent¬
standenen Holzreserven ergeben werden, einen befonbereu
Fonds  zu bilden, um zu verhüten, daß die sich später hier er¬
gebenden Melweinnahmen für die Ausgaben der tausenden Ver-
lvalttmg benützt werden. Ein ähnlicher Beschluß wurde von der
Ersten Kammer auf Anttag ihres Finanzausschusses auch beini
Kapitel Wernbaudomaneii gefaßt. Tie Zlverte Kammer hat dem
Er sichen auf Bilüung eines besonderen Forrds für die Holz Verkäufe
zugestimmt, ist aber merkwittdigerweise dem Beschluß für die
Wernbaudomänen nicht beigetreten.

Es ist schon ftüher darmrs hingewieseuworden, daß sich seit dem
vor seM wahrenerfolgttn Wechsel im Finanzministerium und dem
Etntrrtt des Ministers Dr . Braun in dem Verhältnis zwischenden
beiden ^ tändekammern eine f^r das Land sehr ersprießlich Ver¬
änderung vollzogen hat. Die scharfen Angriffe und unfruchtbaren
Reibereien von Haus yu  Haus haben aufgehört , es hat sich eine
gegenseitige vertrauensvolle Annäherung eingestellt. Dieses befiel
Verlxiltms zwischen den beiden Ständekammern hat sich auch bei
der diesjährigen Etatsberatung gut bewährt ; die ziltage gekonimenen
Meinungsverschiedenheiten sind durch gegenseitiges Nachaebcn leicht
beseitigt worden. Der wesentlichste Gegensatz bestand bei dem im
Anschluß an den Staatshaushaltsplan beratenen Gesetzentwurf der
die „Gewährung von Staatsdarlehen  an vom Kriege
betroffene Personen " bettisft . Die Zweite Kammer 'hatte trotz euer-,
gffcheilWiderspruchs der Regierung wegen der ganz unabsehbaren
ftnanziellen Mehrsorderrmgeii einem Zusatzanttag Henrich beige-
fttmmt, Nach welchemin den Küeis für die Darlehnsgewährung , hie
in der Regierungsvorlage auf selbständige Personen ' b̂ sckwänkt' sein
sollte, auch die kaufmännischen, technischen und sonsttgen Angestell¬
ten — zu denen Abg. Ulrich selbstverständlichauch alle Arbeiter ge¬
rechnet wissen wollte — einbezogen wurden. Tie Erste Kammer
lehnte nun in Uebereinstimmnng mit der Regierung diesen Zusatz-
anttag einstimmig ab. Und da auch der Finanzminister der Zweiten
Kammer gegenüber bei seinem Widerstand blieb und darnach die
Mehrheit der Zweiten Kammer dem Anttag ihres Finanzausschusses
eutspwchend dem Beschluß der Ersten Kammer beigetrewn wäre, so
Mg Mg . Henrich im letzten Moment seinen Anttag zuriick mit der
Erklärung , daß er ihn später als selbständigen Anttag tvieder ein-
vrrngen würde. Damit tvar auch diese schwerwiegendsteDiffereirz
'zwischen den Kammern beseitigt und die Schlußberatung nahm einen
raschen, für beide beftiedigenden Verlauf . ,
, . Iw Staa ^ voranschlac, bestand noch eine Meinungsverschieden¬
heit bezüglich der Staatsdienstanwärter und der Bauaspiranten , die
aber durch den Beitritt der Zweiten Kammer zu einem von, anderen

Ans Stabt  nnö LanD.
Gießen.  5 . April 1917.

Fleischverbrauchsregelurrg.
Wir verweisen auf die heittige Bekannttnach 'ung deb

Oberbürgermeisters , wodurch mehrfach geäußerte Zweifel zu
der neuen Fleischverbrauchsregelung behoben werden . Aus-
wartige Fleischmarken sind danach nujr gültig , wenn sie
vorher von dem Städtischen Lcbensmittelamt abgestempelt
ivorden sind . Da diese Marken zur Vorbestellung aus Fleisch
nicht verwendet werden können , weil die Inhaber in der
Regel Montags noch nicht in Gießen amvesend sein wer
den , sind 2 Metzger zur Belieferung dieser Marken be¬
sonders bestimmt . Es ' sind dies für die laufende Woche
die Metzgergeschäfte von Schreiner,  Seltersweg irnd
Hehler,  Marktplatz ; die Ausgabezeit ist auf Samstag
nachmittag festgesetzt. Diesen Geschäften * werden zur Be¬
lieferung ^ der auswärtigen ^ leischmarken besondere Fleisch-
niengen überwiesen . Die einzelnen Metzgergeschäfte werden
abwechselnd berücksichtigt.

Wer seine Marken am Montag abgeliefert hat und im
Laufe der Woche auf Reisen gehen will , kann die ent¬
sprechende Anzahl von Marken , die für die nächste Woche
gültig sind , auf dem Städtischen Lebensmittel amt zum
Umtausch gegen zurzeit gültige Marken vorlegen.

*

Nachrichten über Kriegsgefangene in Rntzland.
Ter Bezirksausschuß für vermißte und kriegsgesangeneDeutsche

m Gießen, Alte Klinik, Liebigsttaße, bittet alle Familien Mrs den
Kversen Gießen, Alsfeld. Lanterbach Schotten und Wetzlar, von
denen Angehörige als Kriegsgefangene seit August 1916  in
rra-ckrstehenden russischen Lagern sind be?,w. waren , chre Adr-essen,
sowie die des bett . Gefangenen ,christlich bis spätestens Samstag
den 7 ds . Mts ., vormittags , oder besser mündlicĥ Sanrstag , den
7., nachmittags 'zwischen 3 und 5 Uhr, anzugeben.

Es wollen 'sich nur diejenigen melden, die nicht unter dem
2* n,‘ schriftlich  d llr ch uns  benachrichtigt ivorden sind

u v e r n e m e n t S i m b i r s f. 'Simbirsk
Bumsk , Bugulma , 'Buguruslan , Elrsawettnka.

Pou ve rne men t Samara.  Samara , Busulrck, Totzkij-
Lager, Kreis Busuluk, Bogatoje Zuckerfabrik, Gut Lliwerînowo
Krers Busulük.
_.,,Gouvern - meiit Orenburg:  Orerck -rrg, Orsk, Zletzk,Tschelabrnsk, Trorzk.

Gebiet Turkaj . l?lk1iiibinsk.
Provinz Buchara:  Tschardjuj , Neu Buchara.
Gebiet . Transkaspicii : Kort WexandrowÄ,

Maugischlak, Krasnodowsk. ^
G 0 u v e r n e m e n t U fa : Turgojatskiä Petschi b. Slawwsk,

Bakal am Ural , Lterlitamak , Birst , MenselinE
Gouvernement Wjatka:  Jelabnga.

Kasan:  Dtamot >ysch, Tschislvv<Larschew, Teffushr , L>pasff.
Gouvernement I eka terin 0 s law:  Jusvnw , Jenakst

Wwo Konstanttnoivka, Bochmut, Tschassvw Jar , Lugansk,
Almasnaia , Kadiiewka, Warwarovolje , Jrminski Sawod , War-
warvpolie Geneselda Sawod , Brjmisky Sawod , Olvojelenski
Rudnik, Pawlowskh Rudnik, Mtschewskaia.

Gouvernement Charkow:  Charkow , Woltschansk.
Gouvernement Orel : Ovel, Bvlchv-w, Kwmv Jele;

Myensk, Malvavchangelsk. ' ^
Gouvernement Worvnesh:  Woronech , Nisckvw

Tiurrty (Tiewizk) Waljuikl, , Bttmtsch, Korotojesk, Bobrow,
^ !?wsk, Botzichch«tt Jmmema Balderewa, -Semljansk , Grafta,Lemrluki Pettrnoff , Sadonsk.
5 ', - ? Ln ^ - ^ ^ rnent Tambww:  Dambow , Usütami , Boris-
solliebsk, Koslow, Krrsanvw, Morschmrsk, Llpassk, TennikowLchatyr, Jelattna . '

feiertage noch Ludwig Fuldas neues Lustspiel „Die ver¬
lorene Tochter " , das unlängst wegen ErkrankungeineA
Mitgliedes verschoben werden mußte . Die Neuheit wird
am Dienstag , 10. April , als 13. Dienstags - Abonnements^
Vorstellung gegeben werden.

Gefunden.  Der hiesigen Polizei gelcmg es heute,
dre vor einiger Zeit als verloren gemeldete Brieftasche
mit 1570 Mk. Inhalt zutage zu fördern . Ein Arbeiter harte
sie geftinden und sich angeeignet . Der ganze Bettag war
allerdings nicht mehr vorhanden , es fehlten 170 Ml ., die

waren . Dem Verlierer können somit
1400 Ml . zurückgegeben werden , was ein schönes Oster>
geschenk ist. '

- ^ . ^ ine Pest in Fekaterin os law.  Vor kurzem
miig die Nachricht durch die Blätter , im Bezirk Jekaterinos-
law ser erne gefährliche Seuche ansgebrochen , der viele
zum ^ pser sielen und gegen welche die Aerzte inachtlos»
!^ u . Da sich auch einige Gießener Kinder in diesem Bezirk
als Kriegsgefangene befindeii , hat diese Nachricht auch
manche Gießener Eltewiherzen erschreckt. Wir freuen ims
da per , heute ^aus bester Quelle mitteilen zu können , daß
diese Nachricht - unrichtig gewesen ist. Der Bezirk ist

kurbln durch zwei Abgesandte des däni.
Kreuzes besucht worden , die da«

haben ltln€  gefährliche Krankheit gesunder
Landkreis Gießen.

^ h  Zeilshansen.  5 . April . Unsere SckMrr mit
Spar .orten und Einzelstücken 2870 Mark zur 6 KrieosMileme
Zeichnung sich Enoachstne mit 2400 Mar ? an derS ^ l-

5-^ rä - Musketier Wilhelm Har-

aÄ 31  fefÖrbert̂ mit  ^

ß <mbtomV „nn6 t teic6Än . $k  T °Vf<nck̂ med°Me erhielt
Vizestldlvebel Muth,  Sohn der

^  ti >clcf>cr bei Beginn des Krieges als Kriegs-
fterwilliger ms ^ eld Zog, wurde zum Leutnant befördert,

Kreis Büdingen.
Nidda  5 . April . Mit Kriegsbeginn wurde Steuerkon-,

ttolleur Hanack  von hier zum Heeresdienst eingerufen. Sein
Dienst wurde von benaaibarten Kollegen bisher mitversehen 8u
^uem Nachfolger ist nm: Obersteuerwnttolleur Schröckert  aus

worden, der bisher schon den Kontrolle
bezirk Nidda von Lauterbach aus teilweise mitversah.

r . O r t e n b e r a , 4. April . Dieser Tage fand auch in Eckarts«
borii eme vaterlandl,ck-e Versammlmig mit dem Vorttaa des
^errn Psarrcr Kahn  von Ortenberg über das Tl>ema - Tie

Kraft , die Bürgschaft deutschen SiegZ " statt
mi> !-Hn alle Vrtei 'ländiicheu Abende, dis

iin Bezirk Ortenberg vorge,elxn tvaren, erledigt. Tie Vorttaae
geführü m 13 ^Enden mit sehr gelungenen Ächlbildern dur<§

r. Ortenberg,  5 . April . Der Gefteite Georg Lein«
berger  aut - umerem Nachbardorse Usenborn, Inhaber - d̂ Hess
Tapserkeitsmedlnlle, erhielt das Eiserne Kreuz 2. Klasse

5. April . Unsere Gemeinde die fick» an den
bisherigen Kriegsanllchen sck-on mit etüxi 17 000 Mark l^ telliat
hat zeichnete Zur.6 Kriegsankeiliewieder 4000 Mk. - Der G^rdLSM liä 'aSts ; «. ä

. Dre Goldnnkaufsstelle  bittet uns , mittiv-
teilen , daß die Geschäftsräume am Samstag , den 7. und
Dienstag , dÄi 10. d. Mts . geschlossen  bleiben.
- Diebstahl.  Am 2. Llpril , in der Zeit twn  3V a bis
5 Uhr nachmittags wurden aus einer Wohnung in der
Klinikstraße dahier 120 Mk., wovon 40 Mk. aus Silber¬
und 80 Mk. aus Papiergeld bestanden , sowie ein kletiier
stoevolver mit einer Sck)nchtel Patronen entweiidet Sack>-
dienliche Mitteilung nimmt die hiesige Kriminalpolizei ent¬
gegen . ^
. ** Aus dem Stadt theaterbureau . Außer den
schon bekanntgegebenen Vorstellungen bringen die Oster-

Sitzung des ProvinzialanSschuffes der Provinr
Oberheffeu.

^ ^ . Gießen,  31 . März 1917.
. Der Pvovmzralaus schuß verliandelte in dem öffe,ttlick>en Teil

seiner ^ itzung nachoem drc Klage,'ache des OrtSarmenveTmA
Gießeii gegen den Landarmenverband Gießen (Fall Ruf . S
nTl ruÄllÄ f l t̂e  Erledigung gefunden hatte, in der feSB
Bahnhofs-Enteignungsange egenheit, in welcher ein Ersatzsa'chv^
ftwidiger wegen der Frage der bestrittenen Verwendbarkeit Ls ^
Liedenteichgelandevzur Lagerung von Gruberil-olz instruiert nmrde^
ferner m der Klagcsack-e des Ortsannenverbandes Frankfurt a M
gegen d^ i Ortsarmenverband Fnedbsrg . Hier wurde am kostm-
allige Klageabweisimg erkannt , mdem man davon ausging daß die

vom Genchtsarzt veranlaßte Einweisung des Umersuchnnâ ae-
fangenen m die Irrenanstalt ttvtz sörnittckier Aushebunĝ 'des
HaftbefeNs bei aufgetrvtener Haftmifähigkeit infolge '.eckiger G^ .
Û krankhett nach der belondeven Lage des EinzeifaHes sich nicht

Kttsorgeiättgvnt . sonoern übermiegeni*
Ä ftcherhertSpolizeckick-e Maßnahme darsbellt und deb.r einen
Erstattimg ânipruch gegen den Ortsarnierrverl >mck> des Unter-
stützungskvohnsitzesNicht begründet, zumal die Bevba.chttmg in der
Irrenanstalt durck) das Reck-tsnnltelversa! 7ren und die auch sanft
noch chlvebenderrVersahren mit veranlaßt wrr , imd hiernach dv»
UettrwackMng des als gemerngesährlick> erkmutten Erkrankten inr
Stocrjc ^ Sttafterfolgnngsor gane und Sicher heitsbehör den ge*



Amtlicher Teil.

Nr . V . IV. 2000/2. 17. St.  R . A.,

betreffend Beschlagnahme und
Beftandserh bnng von Brunst-
Wolle«nd Knnstbanmwolle aller

Art.
Bom 1. April 1917.

NachstehendeBekanntmachung wird auf Ersuchen des König¬
licher Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen Kenntnis , ge¬
bracht mit beni Benrerken, bafc, soweit nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen 'höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwiderhand¬
lung gegen die Beschlagnahmevorschriften nach § 6*) der Be¬
kanntmachungen über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom
24. Juni 1915 (Reiclp-Gesetzbl, S . 357), in Verbindung mit den
Ergänzungsbekanntmcrcb'.mgen vom 9. Oktober 1915 und vom
25. November 1915 .Reichs-Gesetzbl. S . 645 und 776) und vom
14. September 1916 lNerck'S-Gesetzbl. S . 1019) und jede Zuwider¬
handlung gegen die Meldepflicht nach 8 5**) der Bekanntmachungen
über Vorratserhebungen vom 2. Februar 1915, 3. September 1915
Und 21. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 54, 549 und 684) bestraft
fvird. Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Be¬
kanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personeir vom Han¬
del vom 23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) unterlagt!
werden.

8 1.
Von - er Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Win dieser Bekanntmachung werden betroffen sämtliche vor¬
handenen Kunstwollcn und Kunstbaumwollen aller Art einschließ¬
lich karbonisierter, auch zusammeugestellt aus gemischten und ge-
»volften walkmen und l^llwvllenen Kunstwollen aus Abfällen der
Textilindustrie und in Mischungen untereinander oder mit anderen
tierischen oder pflanzlichen Spinnstoffen aller Arten***).

8 2.
Beschlagnahme.

Mle von der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände werden
hiermit beschlagnahmt, soweit sich nicht aus nachstehenden Beinm-
mungen Ausnahmen ergeben. .

8 3.
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme von
Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen verboten
ist und rechtsgesbästliche Verfügungen über diese nichtig sind, inso¬
weit sie nicht auf Grund der folgenden Anordnungen erlaubt sind.
Den rechtsgeschäftlichenVerfügungen stehen Verfügungen gleich, die
im Wege der Zwangs Vollstreckung oder Arrestovllziehung erfolgen.

8 4.
BtrittlfferumserLaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung und Lieferung der
beschlagnahmten G-gen stände, soweit es sich um Kunstwolle oder
deren Mischungen mit anderen tierischen und pflanzlichen Spinn¬
stoffen handelt , a»c die Kriegswollbedars Aktiengesellschaft, Berlin
SW. 48. Verlängerte Hedemannstraße1—6, und soiveit es fick
um >.Kunstbaumwvlle oder deren Mischungen mit anderen pflanz-
lickren Spinnstoffen handelt , an die Kriegs Hadern A.-G ., -Berlin
SW . 11, Leipziger Straße 76, erlaubt.

Von den Gegenständen, deren Ankauf die Kriegswollbedarf Ak
tiengesellschaft oder die .Kriegs Hadern Ä.-G. ablehnt , sind inner-
5« lb 2 Woeben nach Empfang des ablehnenden Bescheides an die
Kriegs -Rohstoff-Abteilung, Sektion W. IV ., des Königlich Preußi¬
schen Kriegsministeriums , Berlin SW . 48, Verlängerte Hedemann¬
straße 10, Muster zu senden. Die Kriegs-Rohstoif-Abteilung be¬
stimmt über dre Verwendung dieser Gegenstände oder gibt sie frei.

Die Besitzer der beschlagnahmten Gegenständ? liaben die Ent¬
eignung zu gewärtigen , sofern sie nicht bis zum 15. Mai 1917
ihre Bestände au bi? int Abs. 1 bezeichnen?!! Stellen an geboten
haben, lieber die Ilebmuahmepreise im Falle der Enteignung
ent'äMdat mangels Einigung .,

a) soiveit Höchstpreisei ) festgesetzt sind oder .verden, gemäß 8 2
Abs. 4 des Höchstpreisgesetzesvom 4. August 1914, die
höhere Verwaltungsbehörde,;

b)  formt die Höchstpreise für diese Gegenständenrch-t festgesetzt
sind, das Rmchsschiedsgericht für KnegSnnrtschaft

8 5.
Verarbeitungtzerlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist die Verarbeitung der von dieser
Bekanntmachung betroffenen Gegenstände ,8 1) der .Kriegswollbi'-
darf Akr.-Gef. uno der Kriegs Hadern Mt .-Ges., Berlin , sowie
den Personeir und Firuwn erlaubt , welchen die Gegenstände von!
einer der vorgenaimtm Gesellschaften oder in deren Aufträge zur
Verarbeitung geliefert werden.

8 6.
Ausnahmenvon der Beschlagnahme.

wÄche naHiSOSat  MS aus Sem RrtckM-csland (ikcht
Zollausland ) eingeführt worden sind; ,

d) alle im 8 1 bezciclnnten Kirnstwvllenoder deven Dnschmrgen,
hergesdellt aus Garn - urrd ZwirnabfÄlen , Lumpen und
StoftabfÄlen , welche nachdem 1. Mai 1916 aus dem Rercys-
ausland (nicht Zollauslaud ) eingeführt Word«: furo;

c) alle im § 1 bezeichnetenKunstbau nrwollen, .welche narb dem
1. Januar 1916 ans dem Reich-»ausl <rnd (ntdyt Gollau Stand)
eingeführt oder weiche ans nach dem 1. I916laus
dem Reichsausland (nicht Zvllausland ) „k«igefuhrftn
Und Zwirnabsällen , Lumpen und StoNabfallen hergeftetu
worden sind. _ . . «.

Die von der deutschen Heeresnmcht besetzten feindlichen Ge¬
biete gelten nicht als ReichSauSLandrm Sinne dieser Bestimmungen.

8 7.
Meldepflicht und Meldestelle.

ANc von dieser BeÜEtrnackmng » genstmrdc 1).
auch soweit sie von der Beschlagnahme nicht betroffen sind, urrter-
liegen der Meldepflicht, f-oftrn die Ĉ kmiitmarffen fei ratet jin
Meldung verpflichteteir Person (Z 3) m«idchtens 100 Kilogramm
ohne Rücksicht<uif Mt und Farbe betrasen . ~ v ^

Die Meldungen haben monatlich zu erfolgen und nnd an das
Webstoffmeldeamt der KriegS-Aohftssf-Mtnlung des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW . 48, Verlängerte Hede-
mannstraße 10, mit der Aufschrift ,,Betrifft Kunstwolle und Kunst
baumwolle" versehen, zu erstatten.

8 5.
Meldepflicht ige Personen.

Zrrr Meldung verpflichtet sind : . . .. .. ..
1. alle P erstmen, welche Gegenstände der rm 8 I bezarchneten

Art im Gewahrsam haben oder aus Anlaß ihres Handelsbe¬
triebes oder sonst,des Erwerbs rvegan kaufen oder verkaufen;

2. gewerbliche UndernehMler, in deren Betrieben solche ©eger^
stünde' erzeugt oder verarbeitet werden oder ber denen ftcy
solche unter Zollaufsicht beftndrm: . ^

3 . Kommunen. öffentlich-rechtlicl>e Körperschaftenund Verbände.
Vorräte , die sich am Stichtage (§ 9) nicht nn Ge wahr am ,des

Eigentümers befinden, sind sowohl von dein Eigentümer als auch
von demjenigen KU melden, der sie an dieiem Sage rm Gewahrsam
hat (Lagerhalter usw.t. . . . ,

Die nach dein Stichtag (§ 9) erntretTCubcn, vor oem -Stichtag
(Z 9) ater  schon ab gesandten Vorräte sind mrr vom Empfangen

Neben demjenigen, der die Ware im (Gewahrsam hat, ist auch
derjenige Mr Meldung vervUichHt. «der sie etncnT ^ aflerl>altn;
oder Spediteur yitt Verfügung cfcnfö Dritten tiber geben dar.

^ § 9.
Stichtag und Meldefrist.

Für die Meldepflicht ist bei der ersten Meldung der bei Be¬
ginn des 1. April 1917 Stichtag , bei den spateren Mengen der
bei Beginn des erster: Tages eines jeden Bdvnais ^Lliartng ) um
ächlich üOT'Jwnbrnc Bestand moßgcbnid. me erste Meldung ist biv

zum 15. April 1917, die folgenden Mcldungeri sind bis zum
15. Tage eines jeden MvnatS zu rrfratt« t.

Von der Beschlagirahnre sind ansgenommen:
3) alle im $ 1 bezeichnetenKwistwollerr oder dderen Mischungen

*)  Mit Gefängnis bis lzu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu
-ehntailsend Mark wird, sofern nicht nach den allgemeinen Strafge¬
setzen höhere Strafm verwirkt sind, bestraft:

2 wer' unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite-
schafst, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft, oder ein anderes VLräußerungs- oder Erwerbs
geschäft über ihn abschließt:

3 wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt:

4. iver den nach § 5 erlassenen Ausführungsbestimmmigen zu--
widerhandelt . . . ^ ^

**) Wer vorsätzsich die AirSkunst. zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in d-r gesetzten Frist erteilt oder
Wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
zehntausend Mark bestraft : auch können Vorräte , die verschwiegen
si" d im Urteil für den, Staate verfallen erklärt werden. Ebenso
wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen̂ Lagerbücher: em-
zurichtcu oder zu führen unterlaßt . Wer fahrläsftg dw Auskunft,
ru der er auf Grrund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in
der gesetztenFrist erteilt oder unrichtige oder unvollständige An¬
gaben n!«cht, nürd mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark , im
Unvermögenssalle mit Gefängnis bis zu sechs Monatm bestraft
Ebenso mirb bestraft, wer fahrlässig bic vorgeschriebenen Lager
bücher einmrichten öder zu führen unterlaßt . oa - ch. $ 3 vjirb auf die Bekanntmachung W. IV . 30/8/11.
^ Mtcrfeitb das Reißen von Lumpen (Hadern), vom
25 ' Jmiuar 1917 verwiesen, nach welcher daS Reißen von Lumpen
(Hadern) oder neucni StvsfMällen aller Art rm allgemeinen nicht

wird mis di.- mcamtmadw«  W . IV . 2.W0/2 . 17. Sf. R
A . txtrcffciib vEtPie .s- für Kunsiwvlle Mer » tt . vom 1. AprU
1917 mid auf dre Bekanintmachlmg W.  II . 1800/2 . 16. St. 9i. Vl
über Höcl üpreile für BaummvllivinustVffc und Baumwollgespinste
vom 1. Avril ' 916 . soivie die Nachträge zu der Bekanntmachung
ülier oöäl 'ipcci'e für Banmwollspinnswsfe und Baumwollmspinste
W II . 1.800/Ä 16 K. R A., W.  II . 1800/9 . 16. K. R . A.. W II.
1800/1 . 17. K. R . A. verwiesen.

8 10.
Meldescheine.

Die MÄdiUignr lraben cmf den vorgeschriedeneu amtlichen
Meldescheinen zu erfolgen, die bei der Vordruckverwaltung der
Kriegs-Rvhswsf-Abteilmig des Königlich Preußpchen .Krtcgvnmn-
'terrums. Berlin SW . 4« , Verlängerte Hcdeniannstraße 10, imtcr
Angabe der Vvrdrucknummer Bst 1276b anzirfmDernsmd.

Tie Anforderung Der Meldescheine ifr urct deutlicher Ilnter
'chrift(Firmenstenipel und genauer Adresse z-u veriehmr. xxi  Melde'
schein darf zu anderen Mitteilimgen als zu der BewitwvrtiMg der
gestellten Fragen nicht verwendet werden,

Bon den erstntreten Melduiigen ist eirre zweite Auchertigimg
(Abschrift, Durchscĥ ft, Kopî ^ von dem Meldenden bei fernen Ge-
chästspavieren zurirmübehalten.

8 IV
Lngcrduch und Auskunftserteilung.

Jeder Meldepflichtige (§§ 7 und 8) hat ein Lagerbuch zu sich¬
ren , mrs dem jede Äenderung in den VorvatLnrengen rrnd ihre
Verwendung ersichtlich sein muß . Soweit der MeDepflichtige be¬
reits ein derartiges Lagerbuch sül-rt , braucht ein besonderes Lager¬
buch nicht eingerichtet zu werden

Boruftvagten Beamten der Militär - imd Polizeibehörde nt
die Prüfung des Lagerbuches sowie die Besichtigung der Raume zu
gestatten, in denen nrcldcpflichtige Gegenstände zu vermuten sind.

s 12.
Anfragen und Anträge.

Anfragen und Anträge die die Meldepflicht (8§ 7 bG lll)
betreffen, sind an das W-ebstoffmel-xamt der Kriegs-RoMosf -Ab-
teilmig des Körnglich Preußischen .Kriegsmiinstercums Berlin
SW . 48, Verlängerte Hedeniannstraße 10, alle übrigen Anfragen
und Anträge , die diese Be^ mitmachmra betreffen, sind an die
Kriegö-Rohstoff-Mteilnng , Sektion W. IV ., des Königlich Preu¬
ßischen Kriegsministerruins , Berlin SW . 48, Verlängerte Hede¬
mannstraße 40 , zu richten und am Kopfe das Schreibens rmt der
Aufschrift „Betrifft .Kunstwolle und Kunstbaumwolle' zu versehen.

8 13.
Ausnahmen.

Ausnahmen von den BeschlaginilBn'vorschriftmi dieser Bekannt¬
machung können durch die Kriegs-Itohstwff-Abtcnlung des König¬
lich Prenßischen .Kriegsneinisd-rftims bewilligt werden. Schrift
liche nrit eingehender Begründung versehene Anträge sind an die
Krie'gs-Rolch»ff-Abteilung , Sektion W.  IV ., des Königlich Dreu
ßischen KriegsMiNisteriirnrs, Berlin SW . 48, Verlängerte Hede
Wannstraße 10, zu richten. Tie Entscheiduna über Ausnahmebe-
willigu '.igen bezüglich der Bestrmmung« i über Meldepflicht und
Lagerbuchführung behält sich der Unterzeichnete zuständige Milftär-
befeblslxiber vor.

8 14.
Inkrafttreten.

Diese BeLrmftmachiMg tritt mit denk 1. April 1917 in Kraft.
Tie Bestimmimgeii bftreffend .Kunftbamnwolle in § 2 Gruppe

2 A bet Bekanntmachung W. M. 57/4 . 16. K. R . A. vom 31. Mai
1916 werden gleichseitig aufgehoben.

Frankfurt (Main ), den 1. April 1917.
Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.

Bemerken, daß Zuwiderhandlungen gemäß den rn der chimerkung )
abgedruckten Bestimmungen bestraft werden, sofern nicht nach, den
allgemeinen Sttafg ^setzeri höhere Strafen an gedroht ftno. -uia?
kann der Betrieb des Handelsgerverbes gemäß der Bekanntmachung
zur Ferrihaltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom
23. Septeuiber 1915 (ReichS-Gesetzbl. S . 603) untersagt werden

8 1.
Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.
V»n dieser Bekanntviachung werden betroffen sämtliche vor¬

handenen, in den beigefügten Uebersichtstafeln verzeichnetm Kunst-
wvlleii aller Arten, einschließlich karbonisierter, auch zusammen-
aestellt aus gem'isckste-.i und geioolften wollenen und ' halbwollenen
Kunstwollen an» Mfällen der Textilindustrie und In 'Mischmigen
mit andererr kierischen oder pflanzlichen Lp-innstoffen aller Art,
auch aus Fäden und Abgängen gerissenen.

8 2.
Höchstpreise.

Tie beim AnkMif von der .Kriegswollbedarf-Aktteiigesellschaft,
Berlin SW . 48. Verlängerte Hedemannstraße, 1—6 für dre im
^ 1 bezeichneten OZcgenstände zu zahlenden Preise dürfen die in v« i
beifolgenden Uebersichtstaftln für die einzelnen Klassen Kunstwvlb'
festgesetzten Preise nicht übersteigen.

Anmerkung:  Es ist geiian zu beach'en, daß die sestgefttzten
Preise diejenigen Preise sind, die die Krieg swollbedarf-Aktien-
gesellickaft, Berlin , höck>sMis für die von der Bekanntmachung
betroffenen Gegenstände erster Sorte bezahlen darf. Für nniidere
Arten wird die .Kriegsroollbedarf-Mtiengesellsäraft enftprechmd
niedrigere Preise bezahlen. Angebote haben auf den von der
Kriegswollbedarf-MengeieNschaft anzufordernden Angebotsovr-
vordi'ucken zu erfolgen. Tie unter den Klassen 19, 22, 26, 31 iwd
36 angeboteneii Knnstwollen rverden von der ankaufenden Gesell-
sstwst je nach Qualität tm Rahmen der Preise für die betreffenden
Gruppen bewertet. ' , , , , ,

Tie Kriegsnwllbedkrn-Ylktiengesellschaft ist ermachftgt, bei mm
durch sie erfolgenden Verkauf der .Kunstwollen entstehende Nnkpft̂ r
den festgesetzten Höchstpreisen unter Aufsicht der Kriegs-Rohstoff-
Abteilung zuzuschlagen.

8 3.
Zohlungsstcdingungen.

Tie HöchstpreiseMiesen die Kosten der Beförderung bis zum
nächsten Güterbalmbof oder bis zur näch^ Schiffsladestelle und
die Kosten der V-erladrmg sowie der Bedeckung wid dem Umsâ °
stempol ein Tie Koi'en für den Gebrauch von Decken siiid nach
den Preisen des Teckentarifs der Staatseisenbahn des Abgangs¬
ortes , auch bei der Verwendung eigener Decken des Verkäufers,
von der ankaufenden Gesellschaft zu tragen.

Für Kapziichen sind 1 Mark für 1 Kilogramm , ftlr sonstige
Säcke und Packbüllen 0,50 Mark für 1 Kilogramm von der
si -nf^ den Gpstllfchmft erstatten . Eine besondere Vergütung!
für die vom Käufer bei PreßballenPackung zu verlvendende Draht'
und Bandeiscuverschnürung findet nicht statt.

Tie Höchstpreisew'lten für Nettogewicht und Barzahlung inner¬
halb 30 Tagen nach Eingang der Rechnung: ber Stundung dürfen
2 v. H. über Reichsbankdrskont an Zinsen verembart werden.

8 4.
Ausnahmen.

Au^genoimnen von deii Anordnungen dieser Belanntmachmig
sind Kunstwolleu. die nach dem 1. Mai 1916 aus deni Reichs-
auslaud -nicht ZoNanslandi eingeführt oder aus Lumpen her-
gestellt siiid, welche nachweisbar nach dem 1. Mai 1916 aus dem
Reichsausland (nicht Zvllausland ) eingeführt .vorden ftnd.

Tie von der deutschen Heeresnm-cht besetzte Kindlichen Ge¬
biete gelten nicht als Reichsauslcrnd im Sinne dieser Besttmmun^ r

Änttäge auf Bewilligung von weiteren Msnahmen vonden
Anmdnungen dieser Bekarrntmackpmasmd Mi die Kriegs-Rohstvff-
Abteilung ' (Sektion W. IV.) des Königlich Preußischen .Kriegs-
ministerilims, Berlin SW . 48, Berlchigê e Hedemannsttaf̂ 10
zu richten. Die Entscheidung über dre gestellten Anträge behalt
sich der Unterzeichnetezuständige Militärbefeblshaber vor.

Nr . W. IV. 2500/2 . 17. K. R . A.,

betreffend Höchstpreise für Krmst-
wslle aller Art.

Vom 1. April 1917.
Tie nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des Gesetzes

über den Bclagerungs ^ istaiid vom 4. Juni 1851 in Verbindung
mit dem Gesetz vom 11. Tcz-embcr 1915 R̂eichs-Gesetzbl. S . 813).
in Bayern auf Gnmd der AllerhEten Verordnung vom 31. Juli
1914, des Gesetzes, betreffend Höclsttpreise, vom 4. August 1914
(Reickr-s-Osesetzbl. S . 339 ) in bn; Fassung vom 17. Dezember 1914
(Reichs-Ostsetzbl. S . 51.6) in Verbindung mit den Bekanntmachungcn
über die Aenderimg dieses Gesetzesvom 21. Januar 1915, 23. Sep¬
tember 1915 und 23 . März 1916 (Reühs-Gesetzbl. 1915 S . 25,
603 und 1916 S . 183) zur allgemeinen KenntmS gebracht mit dem

8 b.
Inkrafttreten.

Tiefe Bekamttnrachimg tritt mft dem 1. April 1917 m Kraft.
NebersichtStafel

zilr Bekanntmachung W.  IV . 2500/2 . 17. K. R . A
K -ss-

Aa. Kunstwollen ans altem Wall --
gestrickten , Zephir und Trikot.

1 Kunstwolle Mis buntem Wollgestrickten (Shoddy,
in Wasser gerissen) . . . . - - - - ö'öu

2 Kunstwolle aus weißem Wollgestrickten (Shoddy.
in Wasser gerissen) . . . . . - - - - . -

3 Kunstwolle aus buntem Zephir (shoddy , ™
Wasser gerissen) . . • • • - - - • . -

4 Kunstwolle mis weißem Zephir (Shoddy . m
Wasser gerissen). . . . . . ■ . v

5 Kunstwolle aus sonstigen wollenen Gestrickt-,
Zephir- und Trikotlumpen.

Ab . .Kunstwollen aus alten halb¬
wollenen Stricklum Pen.

6 Kunstwolle aus buntem HalbwvttgestricktM.
Westen, Jacken und Sweater . . . \,ib

7 Kunstwolle «us ' weißem Halbwollgestrickten,
Westen. Jacken und Slveater . . . . - choO

8 Kunstlvvlle aus bunten halbwollenen Zepbrr-
und Trik llumren . . . . « a,2o

9 Kunstwolle aus weißen und nattrrsarbigen lralb-
wollenen Zephir - und Trikotlumpen einschl.
Eiderdaunen und Lammfelltrikotlnmpen . 3,—

10 Kunstlvvlle aus sonstigen alten halbwollenen
Stricklumpen.

Ae . Kunstwollen ans neuen wolle¬
nen Strick - u . Wirkwarenab fällen.

11 Kunstwolle mis neiien rveißen Zephir- und
Kammgarnwollttikotabsällen . . - . . H,

12 Kunstwolle aus neuen normalfarbigen Zeplyr-
und Kammgarn -Wolltrikotabfällen . . 9,o0

Hit Gefängnis bis zu einem Jahre uftd mit Geldstrafe bis
r .r Zehntausend Mark oder mit einer dieser Sttafen wird bestraft:
' '{ mx  btt feft«rfrfe«en a _ . f9 wer einer, anderen zum Mfcbluß eines Vertrags anffordert,

durch den die Höchstpreiseüberschritten werden, oder sich zu
einem solchen Vertrage erbietet : „

3. wer einen Gegenstand der von erner Aufforderung ($. 2 3
des Gesetzes, betresfeird Höchstpreise) betroffen ist, bepeite-
schafft,  beschädigt oder zerstört;

A- wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Ver¬
kauf von Gegeriständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind.

5 wer̂ VorräEgn Gegenständen, für die Höchstpreisefestgesetzt
' sind dm zuständigen Beamten gegenüber verlreimlicht;

6 wer den nack> r; 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, er¬
lasseneu Ansführungsbestimmungen zuwiderhandelt.

Bei vorsätzlichenZuwiderhandlimgen -gegen Nr . 1 oder 2 ist die
Geldsttafe nrindestens aus das Doppelte des Betrages zu bemessen,
„m den der Höchstpreis überschritten worden ist- oder in den Fällen
der Nr 2 ilberschritten werden sollte : übersteigt der Mindestbetrag
r^dntauserrd Mark , so ist ans ihn zu erkennen. Im Falle mildernder
Umstände kann die Geldstrafe bis auf die Hälfte des Mindestbe-
betraaes ermäßigt werden. . . ^ ^ -

In den Fällen der Nummern 1 und 2 kann neben der Straft an¬
geordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten des Schrldigenr
öffentlichbekamitzumachen ist : auch kann neben Gefängnisstrafe <ro*
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden

**) Geringere Sorten entsprechend billiger.



Klasse

13

14

15

16

17
18
19

20
21
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
38

39

40

m f. lkg
«*)

8,25

4.75

3.50
7.50

3,60
8-

5,—

6,50

Bezeichnung
_ . beste Sorte
jomfmwllc ans nennt frirntm ZeEv -, Kamm¬

garn- littb Streichgarn -Wolltrift )tabfällen
«ruch Golfer) .

Ktmstwotte aus sonstigen neuen wollenen Strick-
und Wirkwarenab jällen.

Ad . Kun st wollen  aus neuen halb¬
wollenen  Strick - und Wirkwaren¬

abfällen.
Kunstwolle aus neuen weiften halbwollenen

Strick- und Wirkwarenabfällen . . . .
Kunstvolle aus nennt btmten halbiaollenen

Strick- und Wirkwarenabfällen . 2,75
Ba . Kunstwoll e n ans alten  wol¬

lenen Tibetlumpen.
Kunstvolle aus alten bunten wvll. Tibetlumpeu
Kunsstoolle aus alten weiften woll. Tibetlumpen
Kunstwolle aus sonstigen alten wollenen Tibet-

und Musselinluntpen.
Bb . Knnstwolle aus neuen wol¬

lenen Tibetlumpen.
Kunstwolle ans neuen buuteu woll . Tibetlumpen
Kunstwolle ans neuen weiften woll. Tibetlumpeu
Kunstwolle ans sonstigen neuen wollenen Tibet-

und Mnsselinlumpen.
C. Kunstwollen au ^ wollenen Fla¬
nell -, Lama-  u . W e i chw o l l u m p e n.

Kunstwvlle-aus bunten wollenen Flanell - , Oama-
und Weichwollumpen . 2,50

Kunstwolle aus alten weiften wollenen Flanell -,
Lama- und Weichwollumpen.

Kunstwolle ans neuen weiften wollenen Flanell - ,
Lama- und Weichwollumpen.

Kunstwolle aus sonstigen alten und neuen wol¬
lenen Flanell -, Lama- und Weichwollumpen

D. Kun st wollen aus alten und
neuen wollenen und halbwollenen
Decken -, Fries - und Filzlumpen.

Kunsllrwlle aus alten und neuen bunten wollenen
Decken-, Fries - und Filzlumpen.

Kunstwolle aus alten und neuen iveiften wollenen
Decken-, Fries - und Filzlumpen.

Kunstwolle aus alten und neuen bunten halb-
wollenen Decken- , Fries - und Filzlumpen .

Kunstvolle aus alten und neuen weiften ltalb-
wollenen Decken-, Fries - und Filzlumpen .

Kunstvolle aus sonstigen alten und neuen bun¬
ten und weiften wollenen und halbwollenen
Decken-, Fries - und Filzlumpen . . . .

8 . Kun stwo llen aus alten wol¬
lenen Tuch lumpen — Tuch und

Duchcheviot — (Mungo ).
Kunstwolle aus btmten wollenen Tuchlumpcn

(Mungo ) .
Kunstvolle aus bunten alten Kammgarn - und

Kammgarn cheviol lumpen.
Kunstwolle aus sonstigen alten wollenen Tuch-,

Kammgarn - und Kammgarncheviotlumpen .
F . Kun stwo llen aus neuen Kam m-
gu ru - u . Kamm ga rn che viotlu mpe  n.

Kunstwolle aus neuen bunten Kammgarn - und
Kammgarncheviotlumpen . 3,25

Kunstvolle aus sonstigen neuen woll. Tuchlumpcn
6 . Kunstwollen aus neuen wol¬
lenen Tuchlumpen (Streichgarn ).

Kunstwolle aus neuen bunten wvll. Tuchlumven
Kunstwolle aus sonstigen neuen wollenen Tu ^ -

lumpen (Streichgarn ) .
8a . Kunstwollen aus alten woll.
Uniform - (Militär -) T u chl u m p e n.

Kunstwolle aus alten feldgrauen und grauen wol¬
lenen Militärtuchlumpen . 2,60

Kunstvolle aus sonstigen,-alten Militärtuchlumpen
H <b. Kunstwollen aus neuen woll.
Uniform - (Militär -) Tuchlumpen.

41 Kunstvolle auS neuen feldgrauen wollenen
Militärmchlumpen . . 3.50

5,—

1,60

3,60

2,10

2,40

2,75

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51
52

aus neuen grauen

Kunstvolle aus sonstigen
Mil

Mi 'litärtuch-

wollenen

Kunstvolle
lumpen

. . .. . aus sonstig« : neuen
Ulitärtuchlumpen

7 a. Kun st wollen ans alten Halb¬
wolltuchlumpen.

Kunstvolle aus alten halbwollenen Tuch-,
Double-, Kamingarn - und Flauschlunrpen .

7b . Kunstwollen aus neuen Halb¬
wolltuch lu  m pe  n.

Kunstvolle aus neuen 'halbwollenen Tuch-,
Double-, Kammgarn - und Flausck>lumpen .

Kunstvolle aus sonstigen neuen halbwollenen
Tuch-, Double-, Kammgarn -, Flausche und
Militärtuchabschnitten.

Ka . Kunstwollen aus alten Dam en-
kleider - Halbwvllumpen.

Kunstwolle aus alten bunten Alpakka- und
Zanella -Halbwollnmpen .

Kunstwolle aus alten weiften Alpakka- und
Zanella -Halbwollumpen .

Kunstvolle aus sonstigen alten Damenkleider-
Halbwoll -, -Warp - u . -Beiderwandlumpen

L b. Kunstwoll en  aus neuen Damen-
kleider - Halbwo klumpen.

Kunstwolle aus neuen bunten Alpakka-, Lüster- ,
Halbwolltibet- und Holbwvllzanellaab-
schnitten.

Kunstwolle aus neuen weiften Alpakka abschnitten
Kunstwolle aus sonstigen neuett Damenlleider-

Halbwollabschnitten . . . .

3,20

1,20

1,40

1,50

2.30

1,70
2.50

*) Geringere Sorten entsprechend billiger.

jeder
dieses Red

Löser

Klasse Bezeichnung

La.
m.  f . i  kg

beste Sorte *)

53 Gemischteund gewolste Kunstwollen aus wollenen
und halbwollenen alten und neuen Lumpen
und Stoffabfällen , soweit sie nicht unter
A—K ausgeführt sind . . .

Lb.
54 Gemischte und gewolste wollene und halbwollene

Kunstwollen aus Abfällen der Textilindustrie
Lc.

55 Wollene und halbwollene Kunstwollen, zu¬
lammen gestellt durch Mische oder Wolfen
der unter L a und L b ausgefü'hrten Spinn-
stofse . . .

Frankfurt  a . M ., den 1. April 1917. '
Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.

*) Geringere Sorten entsprechend billiger.
B e t r. : Beschlagnahme Und Bestandserhebung von Kunstwolle tind

Kirnschanmwvllealler Art und Hächjrpreisefür Kunstwollealler Art.
An die Grotzh. Bürgermeistereien der Landgemeinden

des Kreises.
Indem wir auf die vorstehenden Bekanntmachungen des stell-

vertretendet: GeneralkommaudoS des 18. Armeekorps von heute
venvetjen, beauftragen wir Sie , von dem Inhalt derselben den
^Zntereiienteujalsbald Kenntnis >z!u geben und die Bekanntmachungen
ut Ihrem Amtszimmer zur etwaigen Einsicht offen zu legen.

Gieften,  den 1. April 1917.
Grobherzogliches Kreisamt Gießen,

vr . U srn g er.

Iladjtrügsbflmnntmadjung
Nr . L. 888/3 . 17. K. R . A.,

zu der Bekanntmachung Nr . Ch.
II . 888/7 . lö . K N . Ä. vom 8.
August ! i41G, betreffend Höchst¬
preise und Beschlagnahme vor

Leder.
Vom 1. April 1917.

.Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen deS
Königlichen KricgSmiitistcriumS auf Grund des Gesetzes über den
Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 in Verbindung mit dem
Ge-ctz vom 11. Dezeml>er 1915 (RerchS-Gesetzbl. S . 813), in Bayern
aus Grund der Allerhöchsten Verordnung vom 31. Juli 1914,
den Ueberganq der vollziehenden Gewalt auf die Militärbehörde
betreffend Höchstpreise vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzblatt
^eite 339) in der Fassung vom 17. Dezember 1914 (Reichs-
Gesetzbl. S . 516) in Verbindung mit den B-estanntmackmngenüber
dte Aendcrung dieses Gesetzes vom 21. Janttar 1915, 23. September
1915 und 23. März 1916 (Reichö- Gesetzbl. 1915 S . 2o, 603 und

183)*) ferner der Bekanntmachung über die Sicherstellung
von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (ReickS-Gesetzbl. S . 357) in
Verbindung mit den ErgänzungSbekatmttnacknmgenvom 9. Oktober
1915 und vom 25. November 1915 (ReichS-Gefetzbl. S . 645 und
778) und vom 14. September 1916 (Retchs-Gesetzbl. S 1019) mit
dem Bemerken zur allgenreinen Kenntnis gebracht, daß Zuwider¬
handlungen nach den in der Anmerkung abgedrucktenBestimmungen
be,traft werden, soweit nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen angedroht sind**). Auch kann der Betrieb des Handels¬
gewerbes gemäß der Bekam:ttnackunq zur Fernhaltung unzuder-
lässtger Personen vom Handel vom 23. September 1915 (Rcichs-
Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

*) Mit Gefängnis bis zu ein ein Jahre und mit Geldstrafe
b:s zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird
bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreiseüberschreitet;
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages <ruf-

fordert , burd) bet: die .Höchstpreiseüberschritten werden, oder
sich zu einem solchen Vertrage erbietet:

3. wer einen Gegenstand der von einer Aufforderung ($8 2
8 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise) betroffen ist, beiseite^
schafft, beschädigt, oder zerstört;

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Verkauf
von Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind, nichtnachkonnnt;

5. wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreise fest-
ge'ehtstind, den zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht-

6. lwer den nachJ [ 5 des Gesetzes, betreffend 'Höchstpreise, er-
lasieiwn Anssüvrimgsbestimmtmgen zuwwerhandelt.

Be: vorsätzlichem Zuwiderhandlungen gegen Nr 1 ober » fft
die Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages zu
bemessen, um den der Höchstpreis überschritten worden ist oder
mix™  Fallen der Nummer 2 überschritten werden sollte; über¬
steigt der Mmdestbetrag zehntausetck) Mark , so ist auf ihn zu er¬
kennen. Im Falle mildernder Umstande kann die Geldstrafe bis
auf die Hälfte des Mindest betrag es ermäßigt werden.

In den Fällen der Nummern 1 und 2 kam: neben der Strafe
angeordnet werden, daß die Derirrteibmg auf Kosten des Schuldigen
öfsent̂ ch l̂ ekmint zu machen ist : auch kam: neben Gefängnisstrafeauf Verlmt der bürgerlich)« : Ehrenrechte erkännt werden

**) Mit Gefängnis bis , zu einem Jahre oder mit Geldstrafe
b:s zu zehntausend Mark wird, loferu nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite-
schafft, beschädigtoder zerstört, verwendet, verkauft oder kamst
oder e:n anderes Veräufterungs - oder Erwerbsgefchäft überihi: abschlreftt:

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderbandelt-

4. wer den nach § 5 erlassenen AusführmrgSbesbimmuuĝ :wioerhanoelr.

Artikel I.
§ 5 her Bekanntmachung Nr . 6b . II . 888/7 . 16. K. R . A., be¬

treffend Höchstpreiseund Beschlagnahme von Leder vom 8. August
1916 erhält solgerchc Fassung:

8 6.
Beschlagnahme.

a) Die im § 3 aufgeführten Lederarteu sind in jeder Form,
soweit m .sich im Eig« :tum, Besitz oder Gewahrsam einer Ger¬
bern , Zurichterei oder Gerbervereinigung beenden, beschlagnahmt.

b) Trotz der Beschlagnahme ist die Beräufterung oder Ablief̂ -
nrng des nach Buchstabe a dieses Paragraphen beschlagnahmt« :
Leders der Arten lfdr. Nr . 1 bis 21 a einschstieftlich imt lfdr. Nr.
26 bis 54 einschließlich in folgenden Fällen erlaubt:

1. Auf Grund schriftlicher Einweisung des Leder-Zuweisungs-.
Amtes der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preufti-
schen Kriegsministeriums , Berlin W 9, Budapesterstr. 11fit.

Die Anweisungen des Leder-Zuweisungs- Amtes habe»
vor^ allen andere:: auf beschlagnahmtes Leder bezüglichenl
Lteferungsverpslichtungen den Vorrang.
- r ,^ niIle XJ ung:  Einträge der Firnren auf Ausstellung
solcher Anweisungen sind zwecklos. Tie Aumeistmizei: werdan
letngltch auf Grund anrttich-r Feststellung des DadarM
anttlicher Be?chafsungsstelle,: erteilt.

2. Dm: einer Gerberei an die für sie zuständige Gerberver-
einigt,n/* für HeereS- oder Marinebedarf.

Welche Gerbervereinigung für Heeres bedarf zuständig
rst. wird im Zweifel durch das Leder-Zuweisungs -Amt end¬
gültig entschieden.

3. Von einer Gerberei oder Gerber Vereinig ung auf unmittel¬
bare Bestellung einer der folgenden Veschaffungsstellen der
deutichen Heeres- und Morineverioaltung an diese Be¬
schaffungsstellen:

Kriegs- oder Reserve-BeNeidungsämter >e« schlreßüch
Bekleidnngs-Tepot Nürnberg ),

Artilleriewerkstätten,
Marine -Bekleidungsämter,
Kaiserliche Werften,
Kaiserliche Torpedo-Werkstatt,
Kaiserliche Marine -Tepotinspektivn,
Friedrich Krnpp Aktiengesellschaftin Essen.

c) Alle nach Biuhstabe a dieses Paragraphen beschlagnahmten
Lederarien, also mich die unter Nr . 22 bis einschließlich25 der
Pretstasel aufgeführten . dürfen auf Grund eines vom Leder-
Zuweistmgs- Anft der .Kriegs-Rohstoff-Abteilung ausgestellt«: Frei-
gabeschcrnesveräußert oder geliefert werden.

Anmerkung:  Die Ausweise für b«ruftrL<fte Lieferer ver-
luren mft dem Inkrafttreten dieser Bekanntmackmng ihre Gültiq-
left Die auf solche Ausweise bestellten und beim Inkrafttreten dieser
Bekanntmachung noch im Lager der Gerberei oder Gerberver-
emtgimg beftndlichen Ledernrengen dürfen also nur noch «uter den
trnter und c gekennzeichieten Voraus setz,mgen crefief̂ rt ws d̂e»

Kanu rnfolgedessenein beanftragter Lieferer die von ihm öb« -
nommenen Luferungsverpflichtm ^ en nur Teil erfüllen, s,
soll er dem Auftraggeber unverzüglich na b̂weisen, rvieviel Leder «
auf den Ausweis erhalten h«t. welelZr Teilmenge der Beftek-tmg «-
serttgjtellen kann nnb wievial Leder er für den Rest der ^ sr̂ luna
noch braucht. Die amtliche BescktaffungSsteNe, die den. ?llfftrag ertsÄ

1CTrV, K̂nt 5r chweit erforderlch , die Zmveisung von Lader
be: der» Leder-Züweisungs-Amt beantragen.

d)  Anträge aus Freigabe sind unter Beachtung tzer fslgends»
Vor,chr:ften vom Eigenttimer ot« r Belitzer des beschlagnahmten
Leders an das Le,)er-Zuweisungs-Amt (Abteilung Ledermelbestelle),
be: welchem auch die Vordrucke zu den Freigabeanträgen erhältlich
):nd, zu richten : f

1. Das Leder, dessen Freigabe beantragt wird , muß Versand-
ferttg Vorlagen ; ausaenommen sind nur Helmleder, sowie
bie imter lfdr. Nr . 20 bis 25 und 49 biks 54 genannten Arten;
btcje letzteren Leder müssen fertiggegerbt, brauchen jedock noch
mcht zu gerichtet zu seffu

2. Die Antragsteller haben nach Einreichung des Freigaben-
träges das : n diesem aulgesührte Leder so lange rur Der-
fugung des Leder-ZuweisungS- Amtes zu halten , bis sie in
den Besch des Freigabescheines gelangt sind; sie dürfen es
auch an amtliche Besckasfungsftellen nicht ohne Zustimmung
des Leder-Zuwersungs-Amtes veräuftern.

B. Freigegebenes Leder, das wcht innerhalb ' zweier Monate (ge-
rechnet vom Dattim des Freigabescheines) -irr Berwrndnna
für Pyvatzioecke oder den mittelbaren Bedarf der KriegS-
rndustrie veräußert und abgeliefert worden ist, ist der Be-
tckwgnahme wieder verfallen, «denso dassemge freiaepebene
■oi  S *™ Kimmung des Leder-Zuweisungs -Amtes
ru Leder anderer Art umgewatchelt wird.

4. Freigegebenes Leder darf ohne Zustimmung deS Leder-Zu-
Weisungs-Amtes weder an amtliche Beschaffungsstellen der
Heeres- oder M arme Verwaltung noch an beauftragte Li-serer
derselben zur Verwendung für Krieasliesernnaen ^ räubert
werden. Die Gerbereien, Gerbervereinigungen und Zurickte-
re:en haben beim, Verkau: freigegebenen 5eber§ ihre Ab¬
nehmer auf diese Vorschrift hinzirweisen.

e) Vorbedingung für alle nach Buchstabe b und c dieses Para-

b festgesetzten Preise nicht überschritten werden.
Bedmgung gilt mcht fift erlaubte Verkäufe frei gegebenen

.̂edeps nach dem Auslande innerhalb der GelttmgSdaner der Aus.fuhrbewckligung.
m mit der Wlieferung an die amtlichen
Beschaffungsstellen Iver Heeres- ober Marincverwaltung oder mit

^ ^ Freigabescheines für die betreffende Lodermenge
Artikel N.

Die Bekanntmackmng tritt mit dem 1. April 1917 in Kraft
Frankfurt  a . M ., den 1. April 1917.

Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.
Betr . : Höchstpreise Und BesMagnahme von Lader.

An die Grofth. Bürgermeiftereien der Landgemeinden
des Kreises.

vorstehmde Nachtragsbekanntmachung deZ
stellvertretenden HÄAieralkomniandosdes 18. Armeekorps von hemie
vervoeffer:, beauftragen wir Sie , von dem Inhalt derselben dep
Jmtereswnwn alsbald .Kenntnis m  geben und die Be-amitmach«^ !
in  Ihrem Amtszimmer zur etwaigen Einsicht r>frm  zu l«gwGretzen,  den 1. Aprck 1917.

GvoßherzoglichesKreisamt Gießen.
_ vr . U finger.

dloses Rodas erhält von uns

\\ J/

y/ \ \K

unter Ersatz der geringen Versandkosten vollstanria ^ ammonst das Bild
„Des Kriegers AI)»chiod “.

(Größe 50x60 cm), über welches uns viele lobende Anerkennungen freiwillig gehoben wurden.
Sie können ohne jede VerplUchtnngIhre Losung an uns einschicken ; dieselbe nuß uns soJorl in genügend
frankiertem Kuvrrt uni er Angabe ihrer vollständigen Adresse zugesandt werden . Es wird Ihnen
alsdann unter 3 Pftf.-Drucksache im Briefumschlag rnit«eteilt , ob ihre Lösunff richtig ist. RSohporta

!fir nnaero Ansk^ntt msi8 jeder Löser »einem Schreiben deiMgea. Schreiben Sie an den 2693
Verlag tür Wort nnd Blid :: Dortmund Nr . 23fl.

Jagd -Verpachtung.
Samstag , den  7 . stipril . nachmittags 2*ttbr wird

tue Jagd in dem gemctnschaftlichenJagdbezirk der Ge¬
markung Jrankenbnch nach den am 15. Marz offen ge¬
legenen Bedinchrngen auf hiesigem Gemeindehaus noch¬
mals verpachtei. 2696D

Frankenbach, am 31. März 1917.
Der Jagd Vorsteher.

Schneider,  Bürgermeister.

Sanatorium Lsndsnfelss. öd.
zw . Darmstedt -Haidsltjerg 493m.b. in ideal .V/ald ^ .^ oL

SarKßrvßse,chroa.KrasLUn™ ,
VÄß . Preise — Prospakt kostenlos . S. E. Dr. SclwalH.

Bin heute mit einem

firülurn IronJjjürt

_ _ emgetroffen.
t § botf * Dranksnrter Strafte 31,

_o _ o _ ' _Telefon 3015 . ffm

s .ää “"" *

FrüSijahrs
Handschuhe
Damenkragen
Kinderkragen

empfiehlt 2703a
Wilhelm Noll.

Vorichrfftömäftlgesschsine
AI u. 1̂ 1 2719Ruchstruckere:

drct.enwea 9. Feritspr . 21531

Bezug
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der

Jede:

VOR_

Umarbeitung

un NACH

mittels eines

ngsstuck kannaltere Kleidu

Ullstein - Schnittmusters
ähnlicher Ä. r * Tn  Einern modernen werdenr t zu

stets Vorrat= Ullstein - ScLnittmuster sind

| GEBRÜDER I M H E U S E R
ig bei

GIESSEN

Fleischverbrauchsregelung.
Im Anschluß an die FlcischverbrouchsregelunF vom

28. März 1917 wird weiter folgendes bestimmt:
8 1.

Auf Fleischmarken, die nicht von der Stadt Gießert
ansgegeben sind, können Fleisch und Fleischwaren imr
bezogen werden, n̂achdenl die Marten dem Stadt . Lehens-
inittelamt (Fleischstelle) zur Abstempelung vorgelegt iwor-
den sind. , . ^

Bei der Abstempel'.nlg der Marten wird leweu*
bekannt gegeben, bei welchem Metzger und zu welchen
Zeiten die Abgabe von Fleisch auf diese Marten erfolgt.

§ 2 .
Personen , welche die für die lausende Woche geltenden

Fleischmarken bei einem Metzger abgeliefert l-abui und
im Laufe der Woche auf Reisen gelten wollen, können
Flcischmarken, die für die nächste Woche Gültigkeit be¬
sitzen, gegen die entsprechende Anzahl für dre lausende
Woche gültiger Marken auf dein Städt . Lebensmittelamt
(Fleischstelle) ilmtauschen. - ^ 36

8 3.
Tiefe Besftmnulugen treten sofort in Kraft.
Gießen,  den 4. April 1917.

Ter Oberbürgermeister : Keller. _
Perteilung von Kunsthonig.

Ter Stadt Gießen sind Kunsthonig und Syrup zur
Verteilung tiberwiesen worden. Es ivird daher folgendes
bestimmt: , . .

1. Wer Kullstihouig oder Syrup beziehen will, hat den
vezugsabschnitt 5 der Lebensmittelkarte von
Dienstag, den 10. April bis Donnerstag, den 12. Apn!
191Z in einem Kleinhandelsgefchäft der Stadt Gießen,
gegen Aushändigung einer Auslveiskarte, ans der me
Firnla des Geschäfts und die Zahl der abgelieserten Ab¬
schnitte angegeben ffatb, abzugeben. Wer in dem m>rge¬
nannten Terniin deii Bezilgsabschnitt 3 m.cht abgibt,
kann bei der Verteilung iricht berücksichtigtwerden. Die
Au^weiskarten können von deii Kleinhandelsgefchäftenanr
Samstag , dem 7. April 1917,  aus dem Städt.
Lebensmittclamt in Empfang genommen lverden.

2 Tie Küinhandelsgcschäfte l-aben die Abschnitte aus
Bogen aufzukleben imd mit einer Aufstellung ülwr die
Gesamtzahl der vereinnahmten Abschnitte am 13. Achrrl
19 17 dem Dtädt . Lebensinittelamt zur PrüflMg ernzu-
reicben. , .

Tie ein gereichten Abschnitte d̂ienen als Grundlage
s'lir die Zuteilung an die Kleinhandelsgeschäfte: sie er¬
halten Bezugsscheineznnî Bezug der erforderlicl-en Waren
von Großhändlern dar Stadt Gießen.

3 Tie Menge an Kunsthonig oder
Syrup , die aus reden Abschnitt entfällt
s o w ie der  Beginn der Ausgabe werde  mied ) bekannt
gegeben. 27636

Gießen,  den 4. April 1917.
Der Oberbürgermeister : Keller ._

Bcßsiidsailfnahmt Der Eemüse-Koitsme!!.
Um eine gleichmäßige Verteilung der im Handel be¬

findlichen Gemüse-Konserven unter die Bevölkerung zu
ermöglichen, nnrd auf Veranlassung des Kriegs-
ernährungsamtes angeordnet , daß alle im Besitz tvn
Gemüse-Konserven befindlichen Groß- und KleiNhaiidter
der Stadt Gießen bis spätestens 12. d. Mts . ihren Bestand
an Gcmüse-Konserveii unter Angabe des Inhalts und
Gewichts scl/riftlich dem Städt . Lebensmittelamt an-
zeigen. Unrichtige und ungenaue Angaben werden ver-

angezeigten Vorräte werden den 5MLlern be¬
lassen. Tie näheren Bestimviungeii über die Abgabe an
die Bevölkerung werden noch bekmmt gegeben. s/blts

Gießen,  den 4. April 1917.
Der Oberbürgermeister : Keller. _

Die Zinsen der Schott-  Stiftung (Osttrgeld) für
1917 werden am 1. Ostersecertag nach dem Llbendgotte^
dienst in der lüesig en Stadt kirche vergeben. ^ 2,626
Städt . Wol,nungsnÄhweis Gießen , Astcnveg 9.

sind zn vermieten : . . ' !2<60B
1 berrschastliche Wohnung von 10 Zimmern . 3 herr¬
schaftliche Wohnungen von 7Stmmern , 4 herrschaftttche
Wohnungen von 6 Ziinmern . 2 Wohnungen von 5 Zim¬
mern. 4 Wohnungen von 4 Zimmern . 2 Wohnungen von

allräume mit
Wohnung von

lierte Zimmer . - ,- . .. . 0
Zimmer . 1 größeres ivaarirgebaude , 2 *
Burschenzimmer, 1 Stall mit Lager, 1
2—3 Zimmern in Bellersheim.

Zu mieten aeiuckt : 10 Wohnungen von  1 —8 Zimmern.

zu verkaufen. 02005
Schill enb ergor Weg 30, 6. II.
Zusammenlegbarer L4dnrr-
s“all mit ebensolchem Laus-
raum billig z. verk. 102068

Bleichstraftc 3511.

Marburger Straße Nr . 14
— zum Alleinbewohnen —
bestehend aus zehn Wohn»
räumen , mit Zubehör und
(Barten ab 1. Oktober 1917
zn vermieten . Mietpreis
Mk. 1600—i>- a. Näheres zu
erfragen bei dem Besitzer
Verlagsbnchbändler Roth,
M arburger Straße 20.
l (̂ Zi» .-Wohntj. m. Zubeh. n.
Gart .,2Et ., in sch.freierLaaez.
verm. kretlran v. Jacgsnteld,
Wiesenstrane 2. [2750

! Olanbreclitstraßc 9
zwei 4 Zimmer Wohnung.
1. Stock und Mansarde zil
vermieten. Näheres bei H.
-ioerrman n, Ederstr. 3. l20-10
Wegzugsh. 4-Zim.-Wohnung
fof. od. später z. verm. !0204^

Franksurter Stra fte 43.

Babubosstr . 54 II . Stock,
-̂Zimmer-Wohnung

in. reich!. Zubehör , mehreren
Kellern usw.. Loggia, zu
vermieten. Näh. Gr . Stein-
Weg 20 I. ilp

I 6 Zimmer  |
fAe,hiK*tr :t**e: 17

der 2.Stock, bestehenda. sechs
Zimmern u.Zubeh., z. 1. Juli
z. verm. Miete Mk. 1200. Die
Besichtigungdeö 1. Stockes ist
gestattet. Nah. Ivn.
Roll». Marktplatz. 6L0M

Sch. 4-Zim.-Wohng. m. allem
Zubeh. u. größ. Gartenanteil
versetziingsh. sur1.Jnli od.fr.
z.v. Löbcr , Afterlv.55. >2769

I 3 Zimmer
Rodheimer Tlrafte 4B

Hinterh. z. 'Alleinbewohnen.
:rZimmer m.Zubeh .,%  verm.
Näh.Gr . SteittwegLOI . ^
Schöne 3-Zimmer -Wohnnng
per 1. Mai an ruh . Leute zu
verm. Neuen Baue 10. >2641
Leb. 3-2im.»Wohr.g. mit Gas
und allem Zuhehör per so¬
fort zu vermieten. 102079
_ Ebelstrafte 30 .
Ssh. gar. 3-Zim.-Wohug. mit

' :hör p. 1. 5. zn v>
[ts-im

all. Zubehör p. 1. 5. zn verm.
Tb . <rrb , Sonnenstr . 12.

4 Zimmer
idj . l 'Zimmer ' Wobnnng
cMonsaroe»alsbald zu verm.
2Vfi  Skelnstraße 57.

jVerschiedene  |
Noonstraße 18

Haus rum Alleinbewvhnen
mit Garten , evtl. drei 5-Zim.-
Wohnnngen m. Bad . Bniton.
Garienantcil u. allem Zubeh.
um 1. Juli z,k verm. Näh.

Großer Stcinweg 201. 12078

Zu vermieten
Liebigstrafie 33 II

öZ .,Zubeh .,Balk ., Gas , cl.8
Frankfurt . Straße 621
4—5Bim , Zubeh., Balk., Gas.
Bleichstraße 16 AI

Pension Brcndl Menen Bäne 22
iBellevuelZim m.u.ohneBer-
psleg. f. jede Zeitdauer . Nttl-
mg- u. Abendlisch. Elektrisch
Licht. Bad . Tel . 1085. ,1687

5—6 Zimmer , Zubehör,
pc'äheres durch H. Wallach,
Bislnarckstraße 14I I. >0198.9
Für sofort:  Das ganze
Nebengebäude des Grund¬
stücks Wicsenstraße Nr . 4,
Erdgeschoß und 1. Stock —
vornehmlich für technische u.
gewerbliche Zwecke. Labo¬
ratorien , Werkstätte usw. ge¬
eignet, da das Erdgeschoßmit

TransmiMonsvorrlchtung
versehen ist: —auch Gnrten-
anteil vorhanden.

Alles Nähere auf gell. An¬
fragen zu erfahren . Mar-
bnrger Strafte Nr . 20 ._

Geräumige [442
7- 8-Wiiiikr-WoljiMg

für 1. Juli zu vermieten.
Wertbelm, Nor4-i»iil. 13, II.

5Ü? Häus z. Alleinbewohnen
sofort ztl vermieten. Näheres
Gderstrafte 1. 02003

Kl. 7Lohnung zu vermieten.
01956 WaNtorstrafte 8.

Kl. Wohnung zu vermieten.
QL055 Wallto rst rafte 43.
Kl. Wohnung zu vermieten.
02062 Löwcngafse 23.
IMöbl . Zimzner]
Kl. möbl. Zimmer m.Pension
z.verm. Süd -Anl. 7. [2715

Elegante, möblierte G-Zim.-
Wohnung mit allem Zubehör
per sofort für einiae Monate
zu vermieten. Anfragen er¬bitte unter 02088 an den
Gieftener Anzeiger _̂
Mühl. Wohn- n. Schlalnlmmer
mit Pension zu vermieten.
2584 Süd -Anlage 7.
Möbl . Wohn- und Schlaf¬

zimmer mit Küchê ttihe Uni¬
versität zu vStmieten. 9iäh.
zu erfragen bei Wagner,
Neuen Däne 19. >02000

Moderne Wohnung
von8—10 Zimmern
m. Zllbeh.in schöner Lage sof.
od. zum 1. 7. z. mieten gesucht.
Schristl . Ang. unter 2676 an
den Gieß. Änz.

2-3ftiininer mit Me
zu mieten gesucht. Scbr . Ang.
nach Kaiser-Allee 521. 102060

Suche für sofort bescheiden
möbliertes Zimmer m.Ver¬
pflegung, Nähe Wilhelmstr.
Schr .Angeb. m.Preisangabe
unter 02077 an den Gieß. Anz.

Möbliertes Zimmer
mit möglichstseparatem Ein
gang gesucht. Schriftliche
Angeb. unter 02072 an den
Gießener Anz.

National , kaufe zu höchsten
Preisen gegen bar . Örterten
unter J . G. 6608 an Bnfiol?
Mosse, Berlin S.-W. 19. Uass
Eirschbaam-Schaillstämme

zu kaufen gesucht. 102059
Pb. Henkel, Sonnenstraße 14.

Stuhlschreinerei ._
Soitt ». Zeitungen

kauft 2726
Frdr . Telpol , Harkt.

M0#0l Zwei 2»/siähr. Simmen¬
taler F-abrochien , ein sech¬
zehn Monate alter Simmen¬
taler Zuchtbulle , Herdbuch-
ticr, z. verk. bei llelnr . Platt in
Wettershsln , Station Lumda.

Trächtilie junge ttuhrkuh
zu verkaufen. 02061

Konrad Wedemaain,
Eheratadt, Kr. Gießen.

2 Ziegenlämmer , auch zur
ucht, zu verkaufen.
?3 Kroidorfer Strafte 5.

Iran mit einem Kinde sucht
aus sofort od. 1. Mai freund!.
2- evtl. 3-Zim.-Wohng. in. Zu¬
behör. Schr. Ang. mit Preis
unter 02069a. d. Gieß. Anz.

5 Stück schöne, 7 Wochen alte
V <» r k e ü

verkauft Gombert , Ebsdorf
«Kreis Dtarburg ). 2766
Gut erh. Kind rwagen z. verk.
02087 Neustadt 8, III.

Leere Weinfässer
20 bis 700 Liter groß,von

pottbillig zu verkattfeu.
1s Wolkengassc 27 p. v.

(Höher© Prlvatschole
Sexta —Oberprima)

Anfnahme neuer
Schüler jederzeit

Gute Erfolge.
Einjährigen -,
Priniareife -,

Abitnrlenten-
prQfnn ^ .

Durch den Besuch der
Unterstufe frenüpren
Kinder unt . 14 Jahren
der gesetzlichen Schul¬
pflicht (Minist Ver¬
fügung vom 13. V. 14).

Näheres durch
Direktor Brackemann,

LudwiÄStr.70,Fernr 633

llält -lililE jumef
D. Si. G. M.-t-Patent. r'

t. k. Ssterr. u. I . ungar. Patent.
Jeder fein eiq.Rcva-
ratenr I Sie « Ästk
Steppstiche nrie
eine NSchma,ch.
Größte Ersinvung.
um Leder, Felle.
Leinwand uiw. mir
der Hand zu nShen.
ZunrReparierenvon
Schuhen. Geichtrr.,
Sätteln. E- aeln,

flelten, Treib¬
riemen. Fahrrad¬

mänteln >.'s,v.
Brei» per Siüä
mit 8 verichiedenen
Nadeln und Faden
Mir . 3 .60

unter Nachn. Porto u. Verpack, frei.
StSndig viele Anerkennungen.

Man beachte:
1 „öatoel “ ist unübertreffliches
s • ©rlfltnclfobritatl
2 ,8uwel" ist fl“'' Metall(kein• üifen), daher solid!
3 „8awel" hat die handlichste- und kürzeste Form und können

deshalb Schuhe wirNtch damit
repariert werden!

A. „gluoett hat im Heft gelagerte
*Metallspule, deshalb kein Ver¬

wickelnu. Abreiben deSFadenSt
^ . gntvel" hat i.Hefteinen Nadel-
'Jm behällert,Juwel " kann deshalb

niemals mit billigen hölzernen
oder metallenen Nachahmungen
verglichen werden, die alle kauni
einen obiger Vorzügebesttzen!

Gsneral -vertrleb

I . Höptl . München 70
Lanbtvet-estraste 39.

(274488)

Toiltlttnißsllißiilfti
„Tonlos ", Ia . Qualität,
größte Reinigungskraft
ohne fchädl. Bestandteile.
Probevostkolli 50 Stück
9.50 m.  ab Zabrik gegen
9lacl-n. >ttsten500Stck. p.
Bahn Mk. 87.50 geg. Bor
ausbezablung .Evtl .Rlick-
nähme. E. 8av «6e, Ber-

_ Ilnr0,N1V . 52,Pal,lstr . 3.i.
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